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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1977

Norm

ABGB §26

BBG §1

BBG §3

ZPO §1 Ah5

Rechtssatz

Auch nach dem Bundesbahngesetz 1969 sind die Österreichischen Bundesbahnen kein selbständiges Rechtssubjekt.

Sie stellen lediglich einen Wirtschaftskörper im Sinne einer in Finanzierung und Organisation den Grundsätzen

kaufmännischer Betriebsführung entsprechender, im Budget gegenüber der Hoheitsverwaltung gesondert

behandelter ökonomischer Einheit des Bundes dar.
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